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Heimfallklausel

A. Präambel

1Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe zur Welt in Jesus Christus allen Menschen zu
bezeugen. 2Diakonie ist als gelebter Glaube eine Gestalt dieses kirchlichen Zeugnisses.
3Sie nimmt sich besonders der Menschen in leiblicher Not, seelischer Bedrängnis und in
sozial ungerechten Verhältnissen an. 4Sie sucht auch die Ursachen dieser Nöte zu beheben.
5Sie richtet sich in ökumenischer Weite an einzelne Gruppen, an Nahe und Ferne, an Men-
schen unterschiedlicher Kulturen und Milieus.
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6Das Diakonische Werk weiß sich diesem Auftrag Jesu Christi verpflichtet und versteht
sich als Lebens- und Wesensäußerung der evangelischen Kirche. 7Es steht in der Tradition
der früheren Landesvereine für Innere Mission und der Evangelischen Hilfswerke in Hes-
sen und setzt die Tätigkeit der daraus entstandenen Diakonischen Werke in Hessen und
Nassau und in Kurhessen-Waldeck fort. 8Es ist der Zusammenschluss der Träger diako-
nischer Arbeit im Bereich der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 9Es will diakonische Kräfte im Bereich beider
Kirchen stärken, die diakonische Arbeit der Träger fördern und als Spitzenverband der
Freien Wohlfahrtspflege die Diakonie in Politik und Öffentlichkeit vertreten.

10In Bindung an den diakonischen Auftrag der Kirche gibt sich das Werk folgende Ord-
nung:

B. Allgemeine Grundlagen

§ 1 Rechtsform, Name und Sitz

(1) 1Das Werk hat die Rechtsform eines im Vereinsregister eingetragenen Vereins. 2Es
führt den Namen „Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kur-
hessen-Waldeck e. V.“

(2)  Der Sitz des Vereins ist Frankfurt am Main.

(3)  Der Verein ist ein gemeinsames Werk der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.

(4)  Das Zeichen des Vereins ist das Kronenkreuz des Diakonischen Werkes.

(5)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr, soweit der Aufsichtsrat keine andere Regelung
beschlossen hat.

§ 2 Mitgliedschaften

(1) Das Diakonische Werk ist Mitglied des Evangelischen Werks für Diakonie und Ent-
wicklung e. V. Es arbeitet im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft mit dem Diakonischen
Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz und dem Diakonischen Werk der Evangelischen
Kirche im Rheinland zusammen, um im Land Rheinland-Pfalz spitzenverbandliche Auf-
gaben der Diakonie wahrzunehmen.

(2)  Das Diakonische Werk arbeitet als anerkannter Spitzenverband der Freien Wohl-
fahrtspflege mit den anderen Spitzenverbänden zusammen, die den Ligen der Freien
Wohlfahrtspflege in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen angehören.
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§ 3 Zweck und Aufgaben

(1)  1In Erfüllung des in der Präambel genannten Auftrages dient das Werk dem Zweck,
im Zusammenwirken mit den beteiligten Landeskirchen und den rechtlich selbständigen
Trägern soziale Aufgaben und die damit zusammenhängenden Interessen umfassend zu
fördern und wahrzunehmen. 2Zweck des Vereins ist die Förderung des Wohlfahrtswesens
sowie die selbstlose Unterstützung hilfsbedürftiger Personen i.S.v. § 53 Nr. 1 und 2 Ab-
gabenordnung.

(2)  Zur Verwirklichung des Satzungszweckes übernimmt das Werk insbesondere folgen-
de Aufgaben:

1. die Mitglieder des Werkes ungeachtet ihrer Rechtsform in verbandlichen Angelegen-
heiten zu beraten, sie in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihre Zu-
sammenarbeit zu fördern sowie im Rahmen seiner Aufgaben als anerkannter Spitzen-
verband der Freien Wohlfahrtspflege deren Interessen zu vertreten;

2. für die Belange von Menschen, deren Fähigkeit zur Selbsthilfe und zur Teilhabe am
gemeinschaftlichen Leben bedroht, eingeschränkt oder verloren gegangen ist, auch in
der Öffentlichkeit einzutreten;

3. mit den kirchlichen Organen, den staatlichen und kommunalen Dienststellen sowie
anderen Trägern sozialer Arbeit zum Wohle hilfebedürftiger Menschen zusammen-
zuarbeiten;

4. Menschen in Konfliktsituationen in begründeten Einzelfällen Rat und Auskunft zu
erteilen sowie Hilfsbedürftigen Hilfe zu leisten;

5. soweit erforderlich eigene Einrichtungen zur Erfüllung übergreifender Aufgaben –
insbesondere zum Zwecke der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitenden –
einzurichten und zu betreiben;

6. zeitgemäße diakonische Arbeitsformen zu entwickeln;

7. diakonische Aufgaben der beteiligten Landeskirchen unter deren Mitverantwortung
wahrzunehmen, soweit ihm diese übertragen worden sind.

(3)  Daneben kann das Werk nach Maßgabe des § 58 der Abgabenordnung andere steu-
erbegünstigte Körperschaften sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts in deren Tä-
tigkeit auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege ideell und finanziell fördern.

(4)  1Der Verein verfolgt seine steuerbegünstigten Satzungszwecke auch im Rahmen eines
planmäßigen Zusammenwirkens mit der RDW HN – Regionale Diakonische Werke in
Hessen und Nassau gGmbH, solange diese die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 AO
erfüllt. 2Die steuerbegünstigten Satzungszwecke werden zudem verwirklicht durch das
planmäßige Zusammenwirken mit weiteren steuerbegünstigten Körperschaften, welche
die Voraussetzungen der §§ 51 – 68 AO erfüllen. 3Das planmäßige Zusammenwirken i. S.
d. § 57 Absatz 3 AO kann u. a. durch die Erbringung von Funktions- bzw. Dienstleistungen
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jeglicher Art, durch Nutzungsüberlassungen und Zurverfügungstellung von Personal ge-
genüber anderen steuerbegünstigten Körperschaften verwirklicht werden.

(5) Das Werk muss nicht alle Zwecke gleichzeitig und in gleichem Umfang verfolgen.

§ 4 Finanzierung und Vermögensbindung

(1)  Das Werk finanziert sich insbesondere aus folgenden Quellen:

1. Beiträge der Mitglieder;

2. Zuwendungen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck sowie Erträge aus Kollekten, die von diesen für dia-
konische Aufgaben erhoben werden;

3. Sonstige Zuwendungen, Spenden und Sammlungen;

4. Erträge aus eigenem Vermögen.

(2)  Die Rechnungslegung des Diakonischen Werkes ist nach den Grundsätzen ordnungs-
gemäßer Buchführung und Bilanzierung zu führen und jährlich zu prüfen.

(3) 1Das Diakonische Werk verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mild-
tätige und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der
Abgabenordnung. 2Es ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke.

(4) 1Mittel des Diakonischen Werkes dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden. 2Die Mitglieder erhalten vorbehaltlich der Regelung unter § 3 Abs. 3 dieser
Satzung keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(5) 1Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Diakonischen Werkes
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 2Der
Vorstand des Werkes übt seine Tätigkeit gegen Entgelt aus.

(6)  Das Diakonische Werk kann Rechtsgeschäfte tätigen und Maßnahmen vornehmen,
die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, einschließlich
des Rechts zur Gründung, zur Unterhaltung von und zur Beteiligung an Gesellschaften und
Geschäftsbetrieben, soweit die Gemeinnützigkeit des Werkes nicht entgegensteht.

C. Mitglieder

I. Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

§ 5 Mitglieder des Werkes

(1)  Die Mitgliedschaft im Werk können privatrechtlich verfasste Rechtsträger diakoni-
scher Arbeit erwerben,
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1. die im Gebiet des Werkes ihren Sitz haben, mit Wirkung für die in diesem Gebiet
unterhaltenen Einrichtungen und Dienste;

2. die ihren Sitz außerhalb des Gebiets des Werkes haben, soweit sie in diesem Gebiet
diakonische Einrichtungen oder Dienste unterhalten, mit Wirkung für diese Einrich-
tungen;

3. die Einrichtungen außerhalb des Gebiets des Werkes unterhalten, wenn der Mehr-
heitsgesellschafter dieses Rechtsträgers Mitglied des Werkes ist.

(2) 1Die Mitgliedschaft im Diakonischen Werk ist unabhängig von der Rechtsform der
Träger, sofern diese gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der Ab-
gabenordnung verfolgen. 2Sie ist auch freikirchlichen Einrichtungen eröffnet.

(3)  Mitglieder des Werkes sind nach Maßgabe der landeskirchlichen gesetzlichen Be-
stimmungen die Dekanate bzw. Kirchenkreise der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.

(4) 1Mitglieder des Werkes sind nach Maßgabe der landeskirchlichen gesetzlichen Be-
stimmungen überdies die Kirchengemeinden und die von kirchlichen Körperschaften ge-
bildeten Verbände, die diakonische Einrichtungen betreiben. 2Es gelten die besonderen
Teilnahme- und Vertretungsregelungen gemäß § 14 Abs. 2 und § 16 Abs. 1 Satz 9.

(5)  Kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts können die Mitgliedschaft im Werk
entsprechend den Vorschriften gemäß Abs. 1 erwerben.

(6)  Die rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit der Träger und ihrer Einrichtun-
gen wird durch die Mitgliedschaft im Diakonischen Werk nicht berührt.

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) 1Die Rechtsträger nach § 5 Abs. 1 und Abs. 5 erwerben die Mitgliedschaft auf schrift-
lichen Antrag durch Beschluss des Aufsichtsrates. 2Voraussetzung ist, dass sie hinsichtlich
ihrer Satzung und tatsächlichen Geschäftsführung den Voraussetzungen über die Zuge-
hörigkeit zum Diakonischen Werk nach Maßgabe dieser Satzung entsprechen, die Bedin-
gungen der Abgabenordnung im Abschnitt über steuerbegünstige Zwecke erfüllen und dies
durch Bescheid der Finanzverwaltung anerkannt ist.

(2)  Das Werk achtet auf die Einhaltung der kirchenrechtlich festgelegten Anforderungen
für die Zuordnung zur evangelischen Kirche1 durch die Mitglieder.

§ 7 Verlust der Mitgliedschaft

(1)  Die Mitgliedschaft der Mitglieder nach § 5 Abs. 1 und Abs. 5 endet:

1. durch Austritt gemäß Absatz 2;

1 Siehe auch das Zuordnungsgesetz der EKD (Nr. 55).
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2. durch Ausschluss gemäß Absatz 3;

3. durch förmliche Aufhebung der Zuordnung zur evangelischen Kirche aufgrund kir-
chenrechtlicher Bestimmungen;

4. durch den Verlust der Steuerbegünstigung im Sinne der §§ 51 bis 68 Abgabenordnung;

5. durch Auflösung des Rechtsträgers.

(2) 1Der Austritt nach Absatz 1 Nr. 1 kann gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von
6 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres erklärt werden. 2Die Austrittserklärung bedarf
der Schriftform. 3Eine abweichende Regelung der Frist durch eine einvernehmliche Ver-
einbarung mit dem Vorstand ist möglich.

(3)  Ein Mitglied kann vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen
werden, wenn:

1. es die in dieser Satzung festgelegten Voraussetzungen der Mitgliedschaft nicht mehr
erfüllt;

2. es den sich aus dieser Satzung ergebenden Verpflichtungen trotz Aufforderung durch
den Vorstand wiederholt oder dauerhaft nicht nachkommt;

3. es durch sein Verhalten die Interessen des Diakonischen Werkes erheblich schädigt;

4. ein anderer wichtiger Grund für einen Ausschluss vorliegt.

II. Rechte und Pflichten der Mitglieder

§ 8 Rechte der Mitglieder

(1) 1Die Mitglieder des Diakonischen Werkes sind der evangelischen Kirche zugeord-
net1 und genießen die Rechte aus Art. 140 Grundgesetz i. V. m. Art. 137 Abs. 3 Weimarer
Reichsverfassung. 2Für Mitglieder einer evangelischen Freikirche gelten die Zuordnungs-
bestimmungen dieser Kirche.

1 Siehe auch § 9 des Zuordnungsgesetzes der EKD (Nr. 55).
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(2)  Die Mitglieder haben darüber hinaus das Recht:

1. Beratung in verbandlichen Angelegenheiten und sonstige Unterstützung durch das
Werk in Anspruch zu nehmen, die Arbeitsgemeinschaften und sonstige verbandliche
Netzwerke zu nutzen und sich im Rahmen der spitzenverbandlichen Funktion des
Werkes vertreten zu lassen;

2. sich als Mitglied des Diakonischen Werkes zu bezeichnen;

3. das Kronenkreuz und die Bezeichnung „Diakonie“ als Ausdruck der Zugehörigkeit
zum Diakonischen Werk zu führen.

§ 9 Pflichten der Mitglieder

(1)  Die Mitglieder nach § 5 Abs. 1 sind verpflichtet

1. an der Erfüllung des diakonischen Auftrages der Kirche in eigener Verantwortung
mitzuwirken, die Zielsetzungen des Diakonischen Werkes zu unterstützen und die
von diesem für die diakonische Arbeit beschlossenen Grundsätze und Richtlinien zu
beachten;

2. ihre Mitgliedschaft im Diakonischen Werk in ihren Rechtsgrundlagen zu verankern;

3. beabsichtigte Änderungen ihrer Rechtsgrundlagen rechtzeitig vor der Beschlussfas-
sung dem Diakonischen Werk mit der Möglichkeit zur Stellungnahme vorzulegen;

4. dem Diakonischen Werk alle zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Auskünfte
zu geben;

5. das Diakonische Werk über wesentliche Änderungen in den Arbeitsgebieten zu in-
formieren;

6. ihre Wirtschafts- und Buchführung in der Regel jährlich durch ein diakonisches oder
kirchliches Rechnungsprüfungsamt oder einen öffentlich bestellten Prüfer bzw. eine
Prüferin prüfen zu lassen; der Vorstand kann Ausnahmen beschließen;

7. für jedes Geschäftsjahr dem Diakonischen Werk den Jahresabschluss und die dazu
erstellten Prüfungsberichte gem. Nr. 6 vorzulegen;

8. wirtschaftliche Schwierigkeiten dem Diakonischen Werk unverzüglich mitzuteilen
und die dazu gegebenen Empfehlungen zu berücksichtigen;

9. den Mitgliedsbeitrag zu entrichten;

10. die von der für das Werk zuständigen Arbeitsrechtlichen Kommission beschlossenen
oder zugelassenen Regelungen des Arbeitsrechts oder einen für die Diakonie Hessen
gemäß ARRG.DH zugelassenen kirchengemäßen Tarifvertrag auf die bei ihnen Be-
schäftigten anzuwenden;
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11. Mitarbeitervertretungen nach Maßgabe der Bestimmungen des für die Mitglieder des
Diakonischen Werks gültigen Mitarbeitervertretungsrechts1 zu bilden und dessen Be-
stimmungen anzuwenden;

12. das geistliche Leben in ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen zu fördern;

13. die Möglichkeit zur Inanspruchnahme seelsorglicher Begleitung in ihren Einrichtun-
gen sicherzustellen;

14. die Mitarbeitenden beim Erwerb und der Erhaltung ihrer fachlich-ethischen und
geistlich-seelsorglichen Fähigkeiten durch geeignete Angebote der Fort- und Wei-
terbildung zu unterstützen;

15. die Zusatzversicherung der Mitarbeitenden bei der Evangelischen Zusatzversor-
gungskasse Darmstadt sicherzustellen; die Regelung des § 25 Abs. 2 dieser Satzung
bleibt unberührt;

16. die für das Diakonische Werk und ihre Mitglieder gültigen Bestimmungen über den
Datenschutz2 zu beachten.

17. die für die Mitglieder sowie deren Mitarbeitende geltenden Bestimmungen der ́ Richt-
linie des Rates der EKD über Anforderungen an die berufliche Mitarbeit in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie (Mitarbeitsrichtlinie-EKD)´ in
der jeweils gültigen Fassung anzuwenden und umzusetzen.

(2)  Auf begründeten Antrag kann der Aufsichtsrat im Einzelfall von den Pflichten nach
Abs. 1 Nrn. 7, 11 und 15 Ausnahmeregelungen beschließen.

(3)  Mitglieder gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3, die in einer außerhalb des Werkes unterhaltenen
Einrichtung das Arbeitsvertrags- und/oder Mitarbeitervertretungsrecht des Werkes an-
wenden wollen, sollen dafür zuvor das Einverständnis des gliedkirchlichen Diakonischen
Werkes einholen, in dessen Gebiet die Einrichtung liegt.

(4)  Die Pflichten der Mitglieder nach § 5 Abs. 3 bis 5 richten sich nach den Bestimmungen
dieser Satzung, soweit kirchenrechtliche Vorgaben nicht entgegenstehen.

§ 10

aufgehoben

§ 11 Fachliche Arbeitsgemeinschaften

1Mitglieder, die in gleichen Arbeitsgebieten tätig sind, sollen sich zu fachlichen Arbeits-
gemeinschaften zusammenschließen. 2Die fachlichen Arbeitsgemeinschaften haben die
Aufgabe, die Arbeit des Werkes im entsprechenden Arbeitsbereich zu unterstützen und zu
fördern. 3Die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft erfolgt durch das zuständige Re-

1 MVG-Anwendungsgesetz Diakonie (Nr. 505) und Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD (Nr. 500).
2 EKD-Datenschutzgesetz (Nr. 710a).
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ferat des Werkes. 4Näheres regelt die jeweilige Ordnung der Arbeitsgemeinschaft, die der
Zustimmung des Vorstands des Werkes bedarf.

§ 12 Regionale Arbeitsgemeinschaften

(1)  1Mitglieder, die auf dem Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfeien Stadt im Ver-
bandsgebiet der Diakonie Hessen ihren Sitz oder den Sitz einer ihrer Einrichtungen haben,
sollen sich zu einer Regionalen Arbeitsgemeinschaft Diakonie und Kirche im Landkreis
bzw. der kreisfreien Stadt zusammenschließen. 2Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es
insbesondere, die Zusammenarbeit von Diakonie und Kirche in der Region zu unterstützen
und zu fördern sowie gemeinsame Interessen gegenüber der kommunalen Seite und in der
Arbeitsgemeinschaft der Verbände der freien Wohlfahrtspflege auf der Ebene eines Land-
kreises bzw. einer kreisfreien Stadt zu vertreten und in die entsprechenden kommunalen
Sozialplanungen einzubringen. 3Näheres regelt eine vom Aufsichtsrat der Diakonie Hessen
zu beschließende Rahmenordnung für Regionale Arbeitsgemeinschaften.

(2)  1Die Arbeitsgemeinschaften stimmen ihre Arbeit mit der Diakonie Hessen ab und
arbeiten auf Grundlage einer vom Aufsichtsrat der Diakonie Hessen zu beschließende
Rahmenordnung für Regionale Arbeitsgemeinschaften. 2Vertreterinnen bzw. Vertreter der
Diakonie Hessen können in den Gremien der Arbeitsgemeinschaften Verhandlungsge-
genstände zur Tagesordnung anmelden und Anträge stellen.

D. Organe des Werkes

I. Allgemeines

§ 13 Organe

Organe des Werkes sind:

1. Die Mitgliederversammlung

2. Der Aufsichtsrat

3. Der Vorstand

II. Die Mitgliederversammlung

§ 14 Zusammensetzung der Mitgliederversammlung

(1) 1Die Mitglieder des Diakonischen Werkes bilden die Mitgliederversammlung. 2In der
Mitgliederversammlung hat vorbehaltlich der Regelung in Absatz 2 jedes Mitglied eine
Stimme.
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(2) 1Die Dekanate bzw. Kirchenkreise sowie die kirchlichen Zweckverbände, die Träger
eines regionalen Diakonischen Werkes sind, und der Evangelische Regionalverband
Frankfurt am Main sind in der Mitgliederversammlung vertreten und stimmberechtigt.
2Die Kirchengemeinden sowie die weiteren kirchlichen Gesamt- und Zweckverbände, die
diakonische Einrichtungen betreiben, werden in der Mitgliederversammlung durch die
Delegierten ihrer Dekanate bzw. Kirchenkreise mitvertreten. 3Zusätzliche Stimmrechte der
Dekanate bzw. Kirchenkreise werden hierdurch nicht begründet.

(3) 1Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und die Evangelische Kirche von
Kurhessen-Waldeck sind berechtigt, jeweils bis zu drei weitere Personen in die Mitglie-
derversammlung zu entsenden.1 2Diese sind in der Mitgliederversammlung stimmberech-
tigt.

§ 15 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

1. die Grundsätze für die Arbeit des Werkes festzulegen;

2. die Rechenschaftsberichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates über die Tätigkeit
des Werkes im abgelaufenen Geschäftsjahr und über seine Vermögenslage entgegen-
zunehmen und über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu beschlie-
ßen;

3. die Mitglieder des Aufsichtsrates gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 zu wählen und bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes abzuwählen;

4. den durch den Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschluss zu genehmigen;

5. über Vorlagen und Anträge zu beraten und zu beschließen, die vom Aufsichtsrat, vom
Vorstand oder von Mitgliedern eingebracht werden;

6. die Mitgliedsbeiträge auf Vorschlag des Aufsichtsrates festzusetzen;

7. über Satzungsänderungen zu beschließen. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Satzungsänderungen bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Zustimmung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sowie der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck;

8. über die Auflösung des Vereins zu beschließen. Der Beschluss kann nur gefasst wer-
den, wenn zwei Drittel der Mitglieder vertreten sind und bedarf zu seiner Gültigkeit
einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Anwesenden.

§ 16 Regularien der Mitgliederversammlung

(1) 1Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. 2Eine Zu-
sammenkunft kann in begründeten Fällen auch in digitaler Form und in Form einer Kom-

1 Siehe § 23 Diakoniegesetz (Nr. 190).
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bination aus persönlicher Präsenz und digitaler Teilnahme erfolgen. 3Sie ist beschlussfähig,
wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung mindestens ein Viertel der Mitglieder vertreten
ist. 4Bis zu zwei Mitglieder können aufgrund schriftlicher Bevollmächtigung durch eine
Person vertreten werden.

5Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer von fünf Jahren eine
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden der Mitgliederversammlung sowie eine Stellvertre-
tung. 6Die oder der Vorsitzende sowie die oder der stellvertretende Vorsitzende der Mit-
gliederversammlung müssen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau oder der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck angehören. 7Vorsitzender oder Vorsitzen-
de und stellvertretender Vorsitzender oder stellvertretende Vorsitzende dürfen dabei nicht
derselben Landeskirche angehören.

8Die oder der Vorsitzende legt die Form der Versammlung fest, beruft die Mitgliederver-
sammlung schriftlich (auch per Telefax oder E-Mail) unter Angabe der Tagesordnung ein
und leitet sie. 9Die Einladung muss den Mitgliedern mindestens vier Wochen vor dem
Versammlungstermin übersandt werden. 10Gegenüber Mitgliedern gemäß § 5 Abs. 4, die
durch andere kirchliche Körperschaften mitvertreten werden, erfolgt die Einladung nur an
die vertretungsberechtigten Körperschaften.

(2)  Die Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn der Aufsichtsrat oder ein
Zehntel der Mitglieder dies schriftlich beantragt.

(3)  Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates nehmen an den Sitzungen der
Mitgliederversammlung beratend teil.

(4) 1Die Mitgliederversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 2Darin ist insbesondere
das Verfahren für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates zu regeln.

(5) 1Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das den Verlauf der
Versammlung wiedergibt sowie Anträge und Beschlüsse im Wortlaut enthalten muss. 2Das
Protokoll ist von dem oder der Vorsitzenden und dem Protokollanten bzw. der Protokol-
lantin zu unterzeichnen. 3Der Protokollant bzw. die Protokollantin wird zu Beginn der
Versammlung vom Vorsitzenden oder der Vorsitzenden bestimmt. 4Eine Abschrift des
Protokolls ist den Mitgliedern innerhalb von drei Monaten nach der Mitgliederversamm-
lung zuzuleiten.

III. Der Aufsichtsrat

§ 17 Zusammensetzung des Aufsichtsrates

(1)  Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus:

1. zwölf von der Mitgliederversammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählten Mit-
gliedern, von denen sechs aus dem Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und
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Nassau und sechs aus dem Bereich der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
kommen;

2. jeweils drei Personen, die die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau bzw. die
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck vertreten;1 2

3. zwei Personen, die der Gesamtausschuss gemäß Mitarbeitervertretungsgesetz aus sei-
ner Mitte in den Aufsichtsrat entsenden kann, wobei eine Person aus dem Bereich der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und eine Person aus dem Bereich der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck kommen;3

4. der oder dem Vorsitzenden sowie der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden der
Mitgliederversammlung, die dem Aufsichtsrat mit beratender Stimme angehören; die-
se Personen dürfen dem Aufsichtsrat nicht zugleich als stimmberechtigte Mitglieder
gemäß Nummern 1 bis 3 angehören.

(2)  1Die gemäß Abs. 1 Nr. 1 gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats bleiben bis zur Neu-
wahl im Amt. 2Wiederwahl ist zulässig. 3Scheidet ein gewähltes Mitglied des Aufsichtsrats
während seiner Amtsdauer aus, so kann der Aufsichtsrat bis zur nächsten Mitgliederver-
sammlung ein Ersatzmitglied berufen. 4Dabei ist die in Abs. 1 Nr. 1 festgelegte landes-
kirchliche Zuordnung zu beachten.

(3)  Mitarbeitende des Werkes oder seiner Tochterunternehmen können nicht Mitglied des
Aufsichtsrats sein.

(4)  Die Übergangsregelung gemäß § 25 Abs. 10 und 10a dieser Satzung bleibt unberührt.

§ 18 Aufgaben des Aufsichtsrates

(1)  Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit des Vorstandes und trägt die Verantwortung
dafür, dass dessen Arbeit gemäß den Beschlüssen der Mitgliederversammlung sowie der
Zwecke und Aufgaben gemäß § 3 dieser Satzung durchgeführt wird.

(2)  Der Aufsichtsrat hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. allgemeine Richtlinien und Musterordnungen zur Durchführung der diakonischen
Arbeit zu beschließen;

2. auf Vorschlag des Vorstandes über die Aufnahme neuer Arbeitsgebiete zu beschlie-
ßen;

3. die Mitglieder des Vorstandes zu berufen und abzuberufen. Der Aufsichtsrat kann
deren Amtszeit befristen; Wiederwahl ist zulässig. Die Berufung und Abberufung

1 Siehe § 23 Diakoniegesetz (Nr. 190).
2 Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 8. November 2016 können die entsendenden Kirchen für jede dieser Personen

jeweils eine ständige Stellvertretung für den Abwesenheitsfall benennen.
3 Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 8. November 2016 kann der entsendende Gesamtausschuss für jede dieser

Personen jeweils eine ständige Stellvertretung für den Abwesenheitsfall aus seiner Mitte benennen; die Stellvertretung muss aus
dem Bereich derselben Landeskirche kommen wie die vertretene Person.
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bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Aufsichtsrates. Die
gesetzlichen Regelungen der beteiligten Landeskirchen über die Mitwirkung kirch-
licher Organe an der personellen Besetzung des Vorstandes und die kirchenrechtliche
Stellung der berufenen Vorstandsmitglieder bleiben unberührt;

4. vorbehaltlich kirchengesetzlicher Vorgaben über den Inhalt und die Gestaltung der
Dienstverträge für Vorstandsmitglieder zu entscheiden und den Vorsitz im Vorstand
festzulegen;

5. die Geschäftsordnung des Vorstandes zu genehmigen;

6. die Berichte des Vorstandes entgegenzunehmen;

7. den vom Vorstand vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes zu beschließen und
den Jahresabschluss festzustellen;

8. die jährliche Wirtschaftsprüfung in Auftrag zu geben und den Bericht über das Er-
gebnis entgegenzunehmen;

9. die Durchführung besonderer Prüfungen bei Mitgliedern zu veranlassen, bei denen
Bedenken gegen die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung bestehen oder bei de-
nen wirtschaftliche Schwierigkeiten aufgetreten sind;

10. über die Aufnahme neuer Mitglieder und den Ausschluss von Mitgliedern zu be-
schließen;

11. die Rechenschaftsberichte für die Mitgliederversammlung zu erstellen;

12. über die Übernahme kirchengesetzlicher Regelungen zu beschließen;

13. Beschlussvorlagen zur Festsetzung der Mitgliedsbeiträge zu erstellen;

14. die Verteilung von Mitteln zur Förderung der diakonischen Arbeit auf Vorschlag des
Vorstandes vorzunehmen;

15. die Bestellung von Besonderen Vertretern des Vereins und die Festsetzung ihrer Be-
fugnisse vorzunehmen.

16. diejenigen Aufgaben wahrzunehmen, die ihm in Regelungen von Gesellschaften und
Geschäftsbetrieben i.S.d. § 4 Absatz 6 der Satzung (insbesondere Tochterunterneh-
men) zugewiesen sind.

(3)  Der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen:

1. über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie die Übernahme von Bürgschaften und
vergleichbarer wirtschaftlicher Verpflichtungen, soweit sie eine vom Aufsichtsrat
festzulegende Wertgrenze überschreiten;

2. die Gründung bzw. Einstellung von Gesellschaften, der Aufbau bzw. die Rückführung
von Beteiligungen an Gesellschaften und die Mitgliedschaft in anderen Vereinigungen,
soweit damit finanzielle oder wirtschaftliche Verpflichtungen oder Risiken verbunden
sind;
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3. der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken und grundstücks-
gleichen Rechten;

4. anderer Rechtsgeschäfte des Vorstandes, soweit sich der Aufsichtsrat eine Zustim-
mungspflicht ausdrücklich vorbehalten hat.

§ 19 Regularien des Aufsichtsrates

(1) 1Der Aufsichtsrat tagt nach Bedarf, mindestens aber dreimal jährlich. 2Eine Zusam-
menkunft kann auch in digitaler Form und in Form einer Kombination aus persönlicher
Präsenz und digitaler Teilnahme erfolgen. 3Er ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsge-
mäßer Einberufung mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend
ist. 4Er wählt aus der Mitte seiner stimmberechtigten Mitglieder eine Vorsitzende oder
einen Vorsitzenden sowie eine Stellvertretung. 5Ein neu gewählter Aufsichtsrat wird durch
den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Mitgliederversammlung schriftlich (auch per
Telefax oder E-Mail) unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei
Wochen zu seiner konstituierenden Sitzung einberufen; in den folgenden Sitzungen erfolgt
die Einladung durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des Aufsichtsrates unter Be-
achtung der vorgenannten Formalvorschriften. 6Die für die Einberufung bzw. Einladung
zuständige Person legt die Form der Zusammenkunft fest. 7Der Aufsichtsrat ist unverzüg-
lich einzuberufen, wenn mindestens ein Zehntel seiner Mitglieder oder der Vorstand dies
schriftlich verlangen.

(2) 1Die Mitglieder des Vorstandes nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrates beratend
teil. 2Der Aufsichtsrat kann zur internen Beratung einzelner Angelegenheiten den Vorstand
oder einzelne seiner Mitglieder von der Teilnahme an der Sitzung ausschließen.

(3) 1Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Mitgliederversammlung zur
Beratung und Beschlussfassung vorzulegen ist. 2Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist
ein Protokoll anzufertigen, das den Verlauf der Versammlung wiedergibt sowie Anträge
und Beschlüsse im Wortlaut enthalten muss. 3Das Protokoll ist von dem oder der Vorsit-
zenden des Aufsichtsrates und dem Protokollanten bzw. der Protokollantin zu unterzeich-
nen. 4Der Protokollant bzw. die Protokollantin wird zu Beginn der Versammlung vom
Vorsitzenden oder der Vorsitzenden bestimmt. 5Eine Abschrift des Protokolls ist den Mit-
gliedern des Aufsichtsrats innerhalb eines Monats nach der Sitzung zuzuleiten.

(4)  Der Aufsichtsrat kann Ausschüsse einsetzen und diesen Aufgaben zur selbständigen
Erledigung übertragen.

(5)  Die Übergangsregelung gemäß § 25 Abs. 10 und 10a dieser Satzung bleibt unberührt.
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IV. Der Vorstand

§ 20 Zusammensetzung des Vorstandes

(1) 1Der Vorstand besteht aus mindestens zwei und höchstens vier Personen, von denen
mindestens eine über die Anstellungsfähigkeit als Pfarrerin bzw. als Pfarrer verfügen muss.
2Die Vorstände müssen Mitglied der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau oder der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck sein oder spätestens mit Amtsantritt wer-
den.

(2) 1Einem Mitglied des Vorstandes wird vom Aufsichtsrat der Vorsitz übertragen. 2Des-
sen Stellvertretung wird in der Geschäftsordnung des Vorstandes geregelt.

(3)  Eine gleichzeitige Mitgliedschaft der Vorstandsmitglieder in den anderen Organen
des Werkes ist ausgeschlossen.

(4)  Die Mitglieder des Vorstandes haben Anspruch auf eine ihrem Amt und ihrer Ver-
antwortung angemessene Vergütung.

(5) 1Je ein theologisches Mitglied des Vorstandes kann auf kirchengesetzlicher Grundlage
von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau bzw. der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck mit der Wahrnehmung landeskirchlicher diakonischer Aufgaben be-
traut werden. 2Über die Person der oder des zu Berufenden ist Einvernehmen zwischen der
beteiligten Landeskirche und dem Aufsichtsrat sicherzustellen.

(6)  Die Übergangsregelung gemäß § 25 Absatz 11 dieser Satzung bleibt unberührt.

§ 21 Aufgaben des Vorstandes

(1) 1Der Vorstand leitet das Werk nach Maßgabe der von der Mitgliederversammlung und
dem Aufsichtsrat beschlossenen Grundsätze und Richtlinien. 2Er führt die laufenden Ge-
schäfte und ist für den Vollzug der Beschlüsse verantwortlich, die die anderen Organe im
Rahmen ihrer Zuständigkeit getroffen haben. 3Soweit nach dieser Satzung keine andere
Zuständigkeit begründet ist, ist der Vorstand zuständig.

(2)  Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Interessen des Diakonischen Werkes und seiner Mitglieder im Sinne der Verant-
wortung als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege wahrzunehmen;

2. die Tätigkeit der Organe des Werkes zu unterstützen und deren Sitzungen durch re-
gelmäßige Berichte sowie die Erarbeitung von Vorlagen, insbesondere des Wirt-
schaftsplanes und des Jahresabschlusses, vorzubereiten;

3. die zuständigen kirchlichen Organe in allen Fragen der diakonischen Arbeit zu beraten
und zu unterstützen und an deren Entscheidungen nach Maßgabe der gesetzlichen Be-
stimmungen mitzuwirken;

4. die ordnungsgemäße Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte sicherzustellen;
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5. zeitgemäße Konzeptionen diakonischer Arbeit zu entwickeln und für ihre Umsetzung
in der Praxis Sorge zu tragen;

6. die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeitenden zu führen und ihnen gegenüber
die Befugnisse des Werkes als Dienst- und Arbeitgeber wahrzunehmen, soweit keine
andere Zuständigkeit begründet ist.

§ 22 Regularien des Vorstandes, Außenvertretung

(1) 1Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung und regelt darin auch die Geschäfts-
verteilung der Vorstandsmitglieder. 2Die Geschäftsordnung bedarf der Genehmigung des
Aufsichtsrates.

(2) 1Der Vorstand vertritt das Werk gerichtlich und außergerichtlich nach den Vorschriften
des bürgerlichen Rechts. 2Besteht der Vorstand aus zwei Mitgliedern, sind beide Vor-
standsmitglieder einzeln vertretungsberechtigt. 3Besteht er aus mehr als zwei Mitgliedern,
bedarf es zur rechtsverbindlichen Vertretung nach außen der Unterschrift von zwei Vor-
standsmitgliedern. 4Die Vertretungsbefugnisse der Vorstandsmitglieder sind nach außen
unbeschränkt. 5Im Innenverhältnis sind sie an die vom Aufsichtsrat zu beschließende Ge-
schäftsordnung des Vorstands gebunden.

(3)  Die Vertretungsmacht des Vorstandes gegenüber Dritten wird durch die nach dieser
Satzung bestehenden Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrates nicht be-
schränkt.

E. Landesgeschäftsstelle

§ 23 Landesgeschäftsstelle

(1)  Das Diakonische Werk unterhält an seinem Sitz in Frankfurt a. Main eine Landesge-
schäftsstelle mit einem weiteren Standort in Kassel.

(2)  Der Vorstand regelt die Geschäftsverteilung der Standorte in seiner Geschäftsordnung
(§ 22 Abs. 1).

F. Schlussbestimmungen

§ 24 Beschlussfassungen und Wahlen

(1) 1Muss eine Mitgliederversammlung oder eine Sitzung des Aufsichtsrates wegen Be-
schlussunfähigkeit vertagt werden, so ist im zweiten Termin, frühestens nach Ablauf von
zwei Wochen, unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder Beschlussfähigkeit
gegeben. 2Entgegenstehende gesetzliche Regelungen oder Vorschriften dieser Satzung
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bleiben unberührt. 3Die Einladung zu der weiteren Versammlung bzw. Sitzung muss einen
Hinweis auf die erleichterte Beschlussfähigkeit enthalten.

(2)  Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, sind Beschlüsse gültig, wenn sie
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen.

(3) Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, gelten bei Wahlen folgende Re-
gelungen:

1. 1Wahlvorschläge zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats sollen bei der bzw. dem
Vorsitzenden oder der bzw. dem stellvertretendem Vorsitzenden der Mitgliederver-
sammlung schriftlich (auch per Telefax oder E-Mail) eingereicht werden und spätes-
tens fünf Kalendertage vor dem Versammlungstermin vorliegen. 2Die Möglichkeit von
weiteren Wahlvorschlägen in der Mitgliederversammlung bleibt unberührt.

2. 1Wahlen für mehrere gleichrangige Vereinsämter, insbesondere zur Bestimmung der
Aufsichtsratsmitglieder, erfolgen als Listenwahl. 2Dabei können auf einem Stimmzet-
tel höchstens so viele Kandidatinnen bzw. Kandidaten gewählt werden, wie insgesamt
zu wählen sind. 3Sind auf einem Stimmzettel mehr als eine Stimme für eine Kandidatin
bzw. einen Kandidaten abgegeben worden, sind diese als nur eine Stimme für diese
Bewerberin bzw. diesen Bewerber zu zählen. 4Von den Kandidatinnen und Kandidaten
sind diejenigen gewählt, die in der Rangfolge jeweils die meisten Stimmen auf sich
vereinen, bis die Zahl der zu wählenden Personen erreicht ist. 5Sollten Kandidatinnen
bzw. Kandidaten die gleiche Stimmenzahl erhalten und insofern eine Entscheidung für
die Besetzung der Vereinsämter erforderlich sein, findet zwischen diesen Bewerbe-
rinnen bzw. Bewerbern eine Stichwahl statt. 6Gewählt ist, wer in der Stichwahl die
meisten Stimmen erhält.

3. 1Bei Wahlen für ein einzelnes Vereinsamt, insbesondere den Vorsitz und stellvertre-
tenden Vorsitz eines Gremiums, ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen
Stimmen erhält. 2Erreicht bei mehreren Kandidaten keine Bewerberin bzw. kein Be-
werber die erforderliche Mehrheit, so erfolgt in einem zweiten Wahlgang eine Stich-
wahl zwischen den Kandidatinnen bzw. Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meis-
ten bzw. zweitmeisten Stimmen erhalten haben. 3Gewählt ist, wer in der Stichwahl die
meisten Stimmen erhält. 4Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

4. 1Wahlen werden grundsätzlich geheim durchgeführt. 2Eine offene Wahl ist auf Vor-
schlag der Wahlleiterin bzw. des Wahlleiters jedoch zulässig, wenn kein Mitglied wi-
derspricht.

(4)  Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen gelten bei Beschlussfassungen und Wah-
len als nicht abgegebene Stimmen.

(5)  Beschlüsse werden offen abgestimmt, sofern auf Antrag keine geheime Abstimmung
beschlossen worden ist.
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(6)  Die vorgenannten Grundsätze finden auch bei einer Zusammenkunft in digitaler und
in Form einer Kombination aus persönlicher Präsenz und digitaler Teilnahme Anwendung.

§ 25 Inkrafttreten, Übergangsregelungen; Heimfallklausel

(1) 1Diese Satzungsneufassung tritt mit Eintragung der Verschmelzung des Diakonischen
Werks in Kurhessen-Waldeck e. V. mit dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau
e. V. in das Vereinsregister in Kraft.1 2Absatz 2 bleibt unberührt.

(2) 1Vor dem Zusammenschluss gegenüber Mitgliedern erteilte satzungsrechtliche Aus-
nahmegenehmigungen der beteiligten Werke behalten ihre Gültigkeit. 2Mitglieder, die
Mitarbeitende vor dem Zusammenschluss der Werke nicht bei der Evangelischen Zusatz-
versorgungskasse Darmstadt versichert haben, sind berechtigt, die bisherige betriebliche
Altersversorgung fortzuführen.

(3)  aufgehoben

(4)  Arbeits- und Dienstverhältnisse, die zum Zeitpunkt des Inkrafttreten dieser Satzung
zum Diakonischen Werk in Hessen und Nassau e.V. oder zum Diakonischen Werk in
Kurhessen-Waldeck e.V. bestanden haben, bleiben von dieser Satzung unberührt und wer-
den nach den maßgeblichen staatlichen und kirchlichen Bestimmungen auf das gemein-
same Werk übergeleitet.

(5)  Auf Personen, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits Mitglied
der Leitungs- und Aufsichtsorgane des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau e.V.
oder des Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck e.V. oder deren Mitgliedseinrich-
tungen waren, findet § 10 Abs. 1 dieser Satzung keine Anwendung.

(6)  1Die bisherigen Mitglieder des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau e.V. und
des Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck e.V. sind Mitglieder des gemeinsamen
Werkes. 2Dies gilt auch für die kirchlichen Gesamt- und Zweckverbände sowie die Fach-
gruppen gemäß § 5 Abs. 1 Buchst. a) bzw. § 5 Abs. 2 der Satzung des Diakonischen Werkes
in Kurhessen-Waldeck e.V. in der Fassung vom 04. November 2009.

(7)  Die Arbeitsgemeinschaften gemäß § 8 der Satzung des Diakonischen Werkes in Kur-
hessen-Waldeck e.V. bzw. § 22 der Satzung des Diakonischen Werkes in Hessen und
Nassau e.V. bestehen fort und sollen sich jeweils zu gemeinsamen fachlichen Arbeitsge-
meinschaften gemäß § 11 zusammenschließen.

(8)  Die Arbeitsgemeinschaften diakonischer Dienste im Stadt- und Landkreis gemäß
§ 8a der Satzung des Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck e.V. bestehen im Be-
reich der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck gemäß § 12 fort.

(9)  aufgehoben

(10) aufgehoben

1 Die Satzung wurde am 26. August 2013 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main (VR 4595) eingetragen.
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(10a) aufgehoben

(11) 1Die zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses amtierenden Vorstände der beteiligten
Werke werden Mitglieder des Vorstands gem. § 18 dieser Satzung. 2Den Vorstandsvorsitz
übernimmt zunächst der bisherige Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werkes in
Hessen und Nassau e.V. Anstellungsvertragliche Regelungen der Vorstandsämter sowie
kirchengesetzliche Vorgaben bleiben unberührt.

(12) 1Bei einer Auflösung oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke fällt das
Vermögen des Werkes an die Evangelischen Landeskirchen in Hessen und Nassau und
von Kurhessen-Waldeck, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mild-
tätige und kirchliche Zwecke zu verwenden haben. 2Die Aufteilung richtet sich nach dem
Verhältnis der Vermögenswerte, die von den beteiligten Kirchen und ihren Diakonischen
Werken bei der Fusion oder zu einem späteren Zeitpunkt in das Werk eingebracht worden
sind.
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